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6. Kapitel - Der Gesellschaftsvertrag 

Ich  nehme  an,  dass  sich  die  Menschen  bis  zu  der  Stufe  emporgeschwungen  haben,  wo  die 

Hindernisse, die ihrer Erhaltung in dem Naturzustand schädlich sind, durch ihren Widerstand die 

Oberhand über die Kräfte gewinnen, die jeder einzelne aufbieten muss, um sich in diesem Zustand 

zu  behaupten.  Dann  kann  dieser  ursprüngliche  Zustand  nicht  länger  fortbestehen,  und  das 

menschliche Geschlecht müsste zugrunde gehen, wenn es die Art seines Daseins nicht änderte. 

Da nun die  Menschen unfähig sind,  neue Kräfte  hervorzubringen,  sondern lediglich die  einmal 

vorhandenen zu vereinigen und zu lenken vermögen, so haben sie zu ihrer Erhaltung kein anderes 

Mittel, als durch Vereinigung eine Summe von Kräften zu bilden, die den Widerstand überwinden 

kann, und alle diese Kräfte durch eine einzige Triebkraft in Bewegung zu setzen und sie in Einklang 

wirken zu lassen. 

Eine solche Summe von Kräften kann nur durch das Zusammenwirken mehrerer  entstehen.  Da 

jedoch die Stärke und die Freiheit jedes Menschen die Hauptwerkzeuge seiner Erhaltung sind, wie 

kann er sie hergeben, ohne sich Schaden zu tun und die Sorgfalt zu versäumen, die er sich schuldig 

ist?  Diese  Schwierigkeit  lässt  sich,  wenn  man  sie  auf  den  Gegenstand  meiner  Betrachtung 

anwendet, in die Worte zusammenfassen: 

»Wie findet man eine Gesellschaftsform, die mit der ganzen gemeinsamen Kraft die Person und das 

Vermögen  jedes  Gesellschaftsgliedes  verteidigt  und  schützt  und  kraft  dessen  jeder  einzelne, 

obgleich  er  sich  mit  allen  vereint,  gleichwohl  nur  sich  selbst  gehorcht  und  so  frei  bleibt  wie 

vorher?« Dies ist die Hauptfrage, deren Lösung der Gesellschaftsvertrag gibt. 

Die Klauseln dieses Vertrages sind durch die Natur der Verhandlung so bestimmt, dass die geringste 

Abänderung sie nichtig und wirkungslos machen müsste. Die Folge davon ist, dass sie, wenn sie 

auch vielleicht nie ausdrücklich ausgesprochen wären, doch überall gleich, überall stillschweigend 

angenommen und anerkannt sind,  bis  nach Verletzung des  Gesellschaftsvertrages jeder  in  seine 

ursprünglichen Rechte zurücktritt und seine natürliche Freiheit zurückerhält, während er zugleich 

die auf Übereinkommen beruhende Freiheit, für die er auf jene verzichtete, verliert. 

Alle  diese  Klauseln  lassen  sich,  wenn man sie  richtig  auffasst,  auf  eine  einzige  zurückführen, 

nämlich auf das gänzliche Aufgehen jedes Gesellschaftsgliedes mit  allen seinen Rechten in  der 

Gesamtheit, denn indem sich jeder ganz hingibt, so ist das Verhältnis zunächst für alle gleich, und 

weil das Verhältnis für alle gleich ist, so hat niemand ein Interesse daran, es den anderen drückend 

zu machen. 

Da ferner dieses Aufgehen ohne allen Vorbehalt geschieht, so ist die Verbindung so vollkommen, 

wie sie nur sein kann, und kein Gesellschaftsgenosse hat irgend etwas Weiteres zu beanspruchen, 

denn  wenn  den  einzelnen  irgendwelche  Rechte  blieben,  so  würde  in  Ermangelung  eines 

gemeinsamen Oberherrn, der zwischen ihnen und dem Gemeinwesen entscheiden könnte, jeder, der 

in  irgendeinem  Punkte  sein  eigener  Richter  ist,  auch  bald  verlangen,  es  in  allen  zu  sein;  der 



Naturzustand würde fortdauern, und die gesellschaftliche Vereinigung tyrannisierend oder zwecklos 

sein. 

Während sich endlich jeder allen übergibt, übergibt er sich damit niemandem, und da man über 

jeden  Gesellschaftsgenossen  das  nämliche  Recht  erwirbt,  das  man  ihm  über  sich  gewährt,  so 

gewinnt man für alles, was man verliert, Ersatz und mehr Kraft, das zu bewahren, was man hat. 

Scheidet man also vom Gesellschaftsvertrage alles aus, was nicht zu seinem Wesen gehört, so wird 

man sich überzeugen, dass er sich in folgende Worte zusammenfassen lässt: »Jeder von uns stellt 

gemeinschaftlich seine Person und seine ganze Kraft  unter die oberste Leitung des allgemeinen 

Willens  (la volonté générale), und wir nehmen jedes Mitglied als untrennbaren Teil des Ganzen 

auf.« 

An die  Stelle  der  einzelnen  Person jedes  Vertragabschließers  setzt  solcher  Gesellschaftsvertrag 

sofort einen geistigen Gesamtkörper, dessen Mitglieder aus sämtlichen Stimmabgebenden bestehen, 

und der durch ebendiesen Akt seine Einheit, sein gemeinsames Ich, sein Leben und seinen Willen 

erhält. Diese öffentliche Person, die sich auf solche Weise aus der Vereinigung aller übrigen bildet, 

wurde ehemals Stadt genannt und heißt jetzt Republik oder Staatskörper. Im passiven Zustand wird 

er  von  seinen  Mitgliedern  Staat,  im  aktiven  Zustand  Oberhaupt  (souverain),  im  Vergleich  mit 

anderen seiner Art, Macht genannt. Die Gesellschaftsgenossen führen als Gesamtheit den Namen 

Volk und nennen sich einzeln als Teilhaber der höchsten Gewalt Staatsbürger und im Hinblick auf 

den Gehorsam, den sie den Staatsgesetzen schuldig sind, Untertanen. Aber diese Ausdrücke gehen 

oft ineinander über und werden miteinander verwechselt; es genügt, sie unterscheiden zu können, 

wenn sie in ihrer eigentlichen Bedeutung gebraucht werden. 

8. Kapitel - Das Staatsbürgertum 

Der Übergang aus dem Naturzustande in das Staatsbürgertum bringt in dem Menschen eine sehr 

bemerkbare Veränderung hervor,  indem in seinem Verhalten die Gerechtigkeit  an die  Stelle des 

Instinktes tritt und sich in seinen Handlungen der sittliche Sinn zeigt, der ihnen vorher fehlte. Erst 

in dieser Zeit verdrängt die Stimme der Pflicht den physischen Antrieb und das Recht der Begierde, 

so  dass  sich  der  Mensch,  der  bis  dahin  lediglich  auf  sich  selbst  Rücksicht  genommen  hatte, 

gezwungen sieht, nach anderen Grundsätzen zu handeln und seine Vernunft um Rat fragt, bevor er 

auf seine Neigungen hört.  Obgleich er in diesem Zustande mehrere Vorteile,  die ihm die Natur 

gewährt, aufgibt, so erhält er dafür doch so bedeutende andere Vorteile. Seine Fähigkeiten üben und 

entwickeln sich, seine Ideen erweitern, seine Gesinnungen veredeln, seine ganze Seele erhebt sich 

in solchem Grade, dass er, wenn ihn die Missbräuche seiner neuen Lage nicht oft noch unter die, 

aus der er hervorgegangen, erniedrigte, unaufhörlich den glücklichen Augenblick segnen müsste, 

der ihn dem Naturzustande auf ewig entriss und aus einem ungesitteten und beschränkten Tiere ein 

einsichtsvolles Wesen, einen Menschen machte. Führen wir die ganze Vergleichung beider Zustände 

auf einige Punkte zurück, bei denen die Unterschiede am klarsten hervortreten. Der Verlust, den der 

Mensch  durch  den  Gesellschaftsvertrag  erleidet,  besteht  in  dem  Aufgeben  seiner  natürlichen 

Freiheit  und  des  unbeschränkten  Rechtes  auf  alles,  was  ihn  reizt  und  er  erreichen  kann.  Sein 



Gewinn äußert sich in der bürgerlichen Freiheit und in dem Eigentumsrecht auf alles, was er besitzt. 

Um sich bei dem Abwägen der Vorteile beider Stände keinem Irrtume hinzugeben, muss man die 

natürliche Freiheit, die nur in den Kräften des einzelnen ihre Schranken findet, von der durch den 

allgemeinen Willen beschränkten, bürgerlichen Freiheit genau unterscheiden und in gleicher Weise 

den Besitz, der nur die Wirkung der Stärke oder das Recht des ersten Besitzergreifers ist, von dem 

Eigentum, das nur auf einen sicheren Rechtsanspruch gegründet werden kann. 

Nach dem Gesagten würde man noch zu den Vorteilen des Staatsbürgertums die sittliche Freiheit 

hinzufügen können, die allein den Menschen erst in Wahrheit zum Herrn über sich selbst macht; 

denn der Trieb der bloßen Begierde ist Sklaverei, und der Gehorsam gegen das Gesetz, das man 

sich selber vorgeschrieben hat, ist Freiheit. Aber hierüber habe ich schon allzuviel gesagt, und die 

philosophische Bedeutung des Wortes Freiheit gehört nicht zu den Aufgaben meiner Arbeit. 

3. Kapitel - Ob der allgemeine Wille irren kann 

Aus dem Vorhergehenden ergibt  sich,  dass  der  allgemeine  Wille  beständig der  richtige  ist  und 

immer auf das allgemeine Beste abzielt,  daraus folgt jedoch nicht,  dass Volksbeschlüsse immer 

gleich richtig sind. Man will stets sein Bestes, sieht jedoch nicht immer ein, worin es besteht. Das 

Volk lässt sich nie bestechen, wohl aber oft hinter das Licht führen, und nur dann scheint es Böses 

zu wollen. 

Oft ist ein großer Unterschied zwischen dem Willen aller und dem allgemeinen Willen; letzterer 

geht nur auf das allgemeine Beste aus, ersterer auf das Privatinteresse und ist  nur eine Summe 

einzelner Willensmeinungen. Zieht man nun von diesen Willensmeinungen das Mehr und Minder, 

das sich gegenseitig aufhebt, ab, so bleibt als Differenzsumme der allgemeine Wille übrig. 

Hätten bei der Beschlussfassung eines hinlänglich unterrichteten Volkes die Staatsbürger keine feste 

Verbindung untereinander, so würde aus der großen Anzahl kleiner Differenzen stets der allgemeine 

Wille hervorgehen, und der Beschluss wäre immer gut. Wenn sich indessen Parteien, wenn sich 

kleine  Genossenschaften  zum  Nachteil  der  großen  bilden,  so  wird  der  Wille  jeder  dieser 

Gesellschaften in Beziehung auf ihre Mitglieder ein allgemeiner und dem Staate gegenüber ein 

einzelner; man kann dann sagen, dass nicht mehr soviel Stimmberechtigte wie Menschen vorhanden 

sind, sondern nur so viele, wie es Vereinigungen gibt. Die Differenzen werden weniger zahlreich 

und führen zu einem weniger allgemeinen Ergebnis. Wenn endlich eine dieser Vereinigungen so 

groß ist, dass sie über alle anderen das Übergewicht davonträgt, so ist das Ergebnis nicht mehr eine 

Summe  kleiner  Differenzen,  sondern  eine  einzige  Differenz;  dann  gibt  es  keinen  allgemeinen 

Willen mehr, und die Ansicht, die den Sieg davonträgt, ist trotzdem nur eine Privatansicht. 

Um eine klare Darlegung des allgemeinen Willens zu erhalten, ist es deshalb von Wichtigkeit, dass 

es im Staate möglichst keine besonderen Gesellschaften geben und jeder Staatsbürger nur für seine 

eigene  Überzeugung  eintreten  soll.  [...]  Diese  Vorsichtsmaßregeln  können  es  einzig  und  allein 

bewirken, dass der allgemeine Wille immer klar ersichtlich ist, und das Volk sich nicht irrt. 
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